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An die Studenten der Studiengänge 
Architektur und Landschaftsarchitektur 
 
Fakultät Architektur 
TU Dresden 
 
 
 
 

30. August 2006 
 
Rundschreiben des Prüfungsausschusses  PA/ 09 /06 
 
Änderungen im Diplomverfahren der Fakultät Architektur 
Studiengänge Architektur und Landschaftsarchitektur, gültig ab WS 06/07 
 
 
Sehr geehrte Studenten, 
ab dem WS 06/07 treten folgende Änderungen des Diplomverfahrens in Kraft: 
 
1. Die Diplomwoche findet unmittelbar im Anschluss an den Abgabetermin der Dip-

lomarbeit statt. 
 
2. Zum festgesetzten Abgabetermin der Diplomarbeit muss diese vollständig vorliegen. 

Alle zur Diplomarbeit gehörigen Unterlagen (Modelle, schriftliche Dokumentationen, 
etc.) sind an diesem Termin abzugeben. 

 
3. Die Abgabe der vollständigen Diplomarbeit erfolgt an zentraler Stelle. Die Diplomar-

beiten werden dort bis zur Diplomvorstellung verwahrt. 
 
4. Im Krankheitsfall eines Diplomanden ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Dieses 

muss konkrete Angaben zum Krankheitsbild machen, bzw. die krankheitsbedingten 
Einschränkungen / Beschwerden beschreiben. Das Attest ist ausschließlich beim 
Prüfungsamt einzureichen. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen werden nicht mehr 
anerkannt. 

 
5. Im Krankheitsfall wird der Zwischenstand der Diplomarbeit an zentraler Stelle ver-

wahrt. Der Diplomand hat dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeit im Prüfungsamt ab-
gegeben wird. 

 

Doz. M.Sc. Arch.  

Thorsten M. Lömker 
Hochschuldozent 
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6. Die verspätete Abgabe der Diplomarbeit (z.B. durch Krankheit) kann zur Folge haben, 
dass die Diplomverteidigung erst ein Semester später erfolgt. 

 
 
Beachten Sie bitte ebenfalls das Schreiben „Rücktrittsgenehmigungen“, welches am 
Prüfungsamt aushängt. Die in diesem Schreiben vorgebrachten Änderungen gelten so-
wohl für den Rücktritt von Prüfungen, als auch für krankheitsbedingte Unterbrechungen 
bei der Bearbeitung der Diplomarbeit. 
 
 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
 
Thorsten M. Lömker 
Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
 
 


